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Ein Bank-Depot schützt Sie vor Verlust
Ihrer Wertpapiere durch Diebstahl oder
Feuer. Die Coupons und verfallenen Titel
werden automatisch für Ihre Rechnung
eingelöst. Ebenso übernimmt die Bank
die für Private immer mit Umtrieben
verbundene Überwachung der Auslosun-

gen, Kündigungen und Konversionen.

Die Vermögensverwaltung und insbeson-

dere die Anlage neuer oder frei werden-

der Mittel erheischen heute bezüglich
Sicherheit und Rendite einen ständigen
Kontakt mit dem Kapitalmarkt. Unsere

gut dokumentierten Fachleute sind jeder-
zeit gern bereit, Ihnen von Fall zu Fall
beratend zur Seite zu stehen.
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Ein Wort an alle Mütter!

Darf die Gattin und Mutter gleichgültig beiseite

stehen, wenn es sich um die wichtige Frage des

Familienschutzes handelt? Nein, nicht wahr, denn

sie ist bei der Schaffung einer ausreichendenVor-

sorge nicht nur für sich persönlich im höchsten

Grade interessiert, sondern hauptsächlich den

Kindern gegenüber ebenso verantwortlich wie
der Gatte und Vater. Gibt es noch eine einzige

Mutter, die den Familienvater nicht in der Absicht

bestärkt, sich gut zu versichern, sondern ihn wo-
möglich noch davon abhält?

Vor- und Fürsorgefragen sind immer ernste Pro-

bleme, die eine reifliche Ueberlegung erheischen,

gemeinsam zwischen Familienvater und Haus-

mutler. Darf unser Fachmann Sie und Ihren

Galten,dabei beraten, ohne dass Ihnen daraus

bereits irgendwelche Verpflichtungen oder Kosten

erwachsen? Berichten Sie uns, wann er zu Ihnen

kommen soll.
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